
Elternzeit (NRW)
Beitrag von „Susannea“ vom 17. Februar 2024 11:03

Nein, der Satz gilt nur für den ersten Abschnitt, weil danach meist gar keine 2 Jahre mehr da
sind, auf die man sich festlegen kann.

Und ja, die Verlängerung nach den 2 Jahren, aber nein, für die gilt auch immer die 7
Wochenfrist und nein, es benötigt keinerlei Zustimmung in den ersten 3 Jahren.
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